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Werte Leserinnen und Leser!

Zum Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz gehört auch das Bundessozialamt mit seinen neun Landesstellen. Wie im aktuellen Regierungsprogramm vorgesehen, soll es  als Kompetenzzentrum für Menschen mit Behinderung in den Bereichen Arbeit, Gleichstellung und als Informationsdrehscheibe im Pflegebereich fortgeführt und ausgebaut werden.

Zur Förderung der Integration von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt wurden die finanziellen Mittel bei der Beschäftigungsoffensive und aus dem Ausgleichstaxfonds 2008 nochmals aufgestockt, sodass gegenüber 2007 zusätzlich fast mehr als 20 Mio. Euro zur Verfügung standen. Somit konnte die Arbeitsplatzoffensive „Aktion 500“ weitergeführt und neue Angebote wie z.B. der Unternehmensservice umgesetzt werden. Auch im laufenden Jahr 2009 wird es möglich sein, die finanziellen Mittel im erforderlichen Ausmaß bereitzustellen und insbesondere für Jugendliche und Frauen mit Behinderung aber auch für ältere ArbeitnehmerInnen durch das Präventionsmanagement verstärkte Anstrengungen zu setzen, um die Teilhabemöglichkeit  am ersten Arbeitsmarkt weiter zu verbessern.

Die Chancengleichheit am Arbeitsmarkt und im täglichen Leben wird auch durch das Behindertengleichstellungsrecht erreicht. Hier nimmt das Bundessozialamt als Infodrehscheibe und Kompetenzzentrum für Barrierefreiheit einen besonderen Stellenwert ein.

Im Bereich der Pflege und Betreuung wurden 2008 umfassende Maßnahmen zur Absicherung, qualitätsvollen Erweiterung und nachhaltigen Finanzierung gesetzt. Zur Sicherstellung der dafür notwendigen Arbeitskräfte wird vom Bundessozialamt durch die Förderung der 24-Stunden-Betreuung ein wichtiger Beitrag geleistet.

In wirtschaftlichen Krisenzeiten wird es die größte Herausforderung für mich als Sozialminister sein, der Arbeitslosigkeit von benachteiligten Menschen wirksam zu begegnen und für eine dauerhafte und nachhaltige Integration und Gleichstellung von Menschen mit Behinderung zu sorgen.

Den MitarbeiterInnen des Bundessozialamtes danke ich hiermit für ihre engagierte Tätigkeit und Unterstützung im abgelaufenen Jahr. Ich freue mich auf die gemeinsame Umsetzung der neuen Vorhaben.

Rudolf Hundstorfer

Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Vorwort des Bundesamtsleiters

Werte Leserinnen und Leser!

Das Jahr 2008  brachte viele Herausforderungen, manche Neuerungen aber auch wirtschaftliche und politische Entwicklungen, die im Vorfeld nicht abschätzbar waren.

Als Sozialminister hat im Dezember 2008 Rudolf Hundstorfer die Nachfolge von Dr. Erwin Buchinger angetreten und im Bundessozialamt wurden mit Frau Dr.in Andrea Schmon und Herrn Jakob Hudelist die Leitungen der Landesstellen Wien und Kärnten neu besetzt.

Aber nicht nur personell, sondern auch inhaltlich hat sich in unserem Aufgabenbereich wieder einiges getan.

Durch die Verbesserungen im Pflegebereich wurde 2008 vor allem die Unterstützung für pflegende Angehörige und bei der 24-Stunden-Betreuung vermehrt in Anspruch genommen. Hier ist für uns innerhalb weniger Jahre ein neues Geschäftsfeld entstanden.

Auch im Bereich der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung konnten neue Dienstleistungen wie etwa der Unternehmensservice bundesweit eingerichtet werden. Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit liegt im Bereich der beruflichen Erstintegration für Jugendliche mit Behinderung. Mit speziellen Maßnahmen wie der zeitlich befristeten „Aktion 500“ ist es gelungen, die Begründung zahlreicher  neuer  Arbeitsverhältnisse für Menschen mit Behinderung zu unterstützen.

Gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten ist die Erhaltung von Arbeitsplätzen von besonderer Bedeutung. Dabei können wir zur Unterstützung von DienstnehmerInnen und DienstgeberInnen auf bewährte Angebote wie z.B. der Arbeitsassistenz oder der persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz zurückgreifen, neue Instrumente wie etwa das Präventionsmanagement befinden sich in der Aufbauphase.

In der Behindertengleichstellung haben sich die vom Bundessozialamt durchzuführenden Schlichtungsverfahren als wertvolles Instrument etabliert, um auf Diskriminierungserfahrungen reagieren zu können.

In allen Aufgabenbereichen bieten meine MitarbeiterInnen in den Landesstellen aber auch professionelle und kompetente Beratung an und entsprechen so im besten Sinn unserer Rolle als zentrale Anlaufstelle und Kompetenzzentrum für Menschen mit Behinderung.

Ich hoffe mit meinem kurzen Rückblick auf das Jahr 2008 ein wenig Ihre Neugier geweckt zu haben und wünsche Ihnen viel Spaß beim Durchblättern dieses Geschäftsberichtes.

Ganz bestimmt finden auch Sie ein bisschen was Neues, Interessantes oder bis dato Unbekanntes.

Herzlichst Ihr

Dr. Günther Schuster

Leiter des Bundessozialamtes

Organisation und Geschäftsfelder

Bundessozialamt

Aufgaben und Kennzahlen 2006-2008

Hauptaufgabe des Bundessozialamtes ist die berufliche Integration von Menschen mit Behinderung (mehr dazu ab Seite 8)

	   Berufliche Integration
	2006
	2007
	2008
	     2006-2008 in %

	Begünstigte Behinderte
	92.306
	94.185
	94.066
	1,9%

	Förderfälle (berufliche Integration)
	49.053
	52.009
	57.699
	15,0%

	Finanzierung (Gesamt) in Mio EUR
	139,0
	152,8
	172,5
	19,4%

	aus dem Ausgleichstaxfonds (ATF)
	54,7
	65,0
	83,3
	34,3%

	aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF)
	14,7
	10,8
	10,2
	-30,6%

	aus der Behindertenmilliarde (BHM)
	69,6
	77,0
	78,9
	11,8%


Einen weiteren Schwerpunkt bildet die soziale und gesellschaftliche Integration (mehr dazu ab Seite 26)

	   Gesellschaftliche Integration
	2006
	2007
	2008
	     2006-2008 in %

	Behindertenpässe (Gesamt)
	205.350
	228.690
	245.717
	16,4%

	Vignetten (ausgestellt)
	34.196
	37.602
	40.338
	15,2%


Wichtige neue Aufgaben übernahm das Bundessozialamt im Bereich der Pflege (mehr dazu ab Seite 20)

	   Pflege
	2006
	2007
	2008
	     2006-2008 in %

	pflegende Angehörige Ausgaben in Mio EUR
	2,9
	4,9
	6,7
	56,7%

	
	
	2007
	2008
	 

	24-Stunden-Betreuung
	
	118
	4.022
	


Zu den traditionellen Aufgaben zählt die Sozialentschädigung, auch Versorgungswesen genannt (mehr dazu ab Seite 23)

	   Renten & Entschädigungen
	2006
	2007
	2008
	     2006-2008 in %

	KriegsopferrentenbezieherInnen
	42.224
	38.772
	35.281
	-16,4%

	Heeresbeschädigte
	1.765
	1.805
	1.821
	3,1%

	Verbrechensopfer (Neuanträge)
	506
	501
	567
	10,7%


Eine wichtige Säule für die erfolgreiche Arbeit des Bundessozialamtes sind die Sachverständigendienste (mehr dazu ab Seite 29)

	   Sachverständigendienste
	2006
	2007
	2008
	     2006-2008 in %

	medizinische Gutachten Ausgaben in Mio EUR
	5,1
	6,1
	6,4
	20,3%


Organisation und Geschäftsfelder

Organigramm des Bundessozialamts
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Schwerpunkte 2008

Wussten Sie, dass von den über 94.000 begünstigten Behinderten fast 68% im Jahr 2008 in Beschäftigung standen?

Behinderung und Arbeitswelt

Behinderteneinstellung

Mit Stand 1.1.2009 zählten in Österreich 94.066 Personen zum Kreis der begünstigten Behinderten (1.1. 2008: 94.185). Dabei handelt es sich entweder um österreichische StaatsbürgerInnen, Staatsangehörige der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) oder um anerkannte Flüchtlinge mit einem vom Bundessozialamt bescheidmäßig festgestellten Grad der Behinderung von mindestens 50 Prozent.

Im Berichtsjahr ist es erneut gelungen, die Zahl der begünstigten Menschen mit Behinderung in einem Arbeitsverhältnis zu steigern, und zwar von 63.249 (1.12.2007) auf 64.126 (1.12.2008), was einer Beschäftigungsquote von 68,2 Prozent (2007: 67,2 Prozent) entspricht.

Gestiegen ist von 16.071 auf 16.459 (Vorschreibungsperiode 2007) auch die Zahl der einstellungspflichtigen Unternehmen. Dazu zählen jene Betriebe, die 25 oder mehr ArbeitnehmerInnen beschäftigen und somit gemäß Behinderteneinstellungsgesetz verpflichtet sind, auf jeweils 25 MitarbeiterInnen eine begünstigte Behinderte bzw. einen begünstigten Behinderten einzustellen.

Nahezu unverändert blieb mit 22,7 Prozent in der Vorschreibungsperiode 2007 die Quote jener Unternehmen, die ihrer Beschäftigungspflicht nachgekommen sind. Zwar erhöhte sich gegenüber dem Jahr davor die Zahl der Betriebe, die dem Behinderteneinstellungsgesetz Folge leisteten von 3.679 auf 3.744. Aufgrund der gestiegenen Zahl der einstellungspflichtigen Unternehmen verschlechterte sich die Quote jedoch um 0,2 Prozent. 

Damit ergab sich in der Vorschreibungsperiode 2007 für 12.542 Unternehmen (2006: 12.196) die Verpflichtung, zum Ausgleich pro Pflichtstelle die so genannte Ausgleichstaxe in Höhe von monatlich EUR 220,- (Stand 2009) an den Ausgleichstaxfonds zu entrichten. 2008 wurden aus diesem Fonds rund 83,3 Millionen Euro für Maßnahmen zur Eingliederung von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt ausbezahlt. 

Erhöhter Kündigungsschutz

In 511 Fällen wurde 2008 (2007: 481Fälle) von ArbeitgeberInnen ein Antrag auf Zustimmung zur Kündigung einer oder eines begünstigten DienstnehmerIn gestellt. In lediglich 33 Fällen (2007: 25 Fälle) verweigerte der Behindertenausschuss, der für solche Fälle von der jeweiligen Landesstelle des Bundessozialamtes eingerichtet wird, die Zustimmung. Die überwiegende Zahl der Fälle konnte einvernehmlich gelöst werden und die Anträge wurden zurückgezogen.

Schwerpunkt
Behinderung und Arbeitswelt

Zahlen

	Begünstigte Behinderte
	zum 1.1.1989
	Anteil in %
	zum 1.1.1999
	Anteil in %
	zum 1.1.2009
	Anteil in %

	Männer
	30.644
	72,3%
	47.922
	63,7%
	56.153
	59,7%

	Frauen
	11.747
	27,7%
	27.309
	36,3%
	37.913
	40,3%

	insgesamt
	42.391
	100,0%
	75.231
	100,0%
	94.066
	100,0%


	Bundesländervergleich

	zum 1.1.2009
	Bgld.
	Ktn.
	NÖ.
	OÖ.
	Sbg.
	Stmk.
	Tirol
	Vbg.
	Wien

	Männer
	56.153
	1.515
	5.372
	9.246
	12.390
	2.324
	10.247
	3.394
	2.005
	9.660

	Anteil in %
	59,7%
	60,6%
	58,2%
	60,8%
	64,4%
	59,2%
	59,8%
	62,9%
	63,2%
	52,9%

	Frauen
	37.913
	986
	3.859
	5.962
	6.841
	1.603
	6.875
	2.002
	1.169
	8.616

	Anteil in %
	40,3%
	39,4%
	41,8%
	39,2%
	35,6%
	40,8%
	40,2%
	37,1%
	36,8%
	47,1%

	Gesamt
	94.066
	2.501
	9.231
	15.208
	19.231
	3.927
	17.122
	5.396
	3.174
	18.276

	Anteil in %
	100%
	2,7%
	9,8%
	16,2%
	20,4%
	4,2%
	18,2%
	5,7%
	3,4%
	19,4%


	Einstellungspflichtige DienstgeberInnen
	davon Beschäftigungspflicht
	ohne Beschäftigungspflicht

	
	insgesamt
	erfüllt
	Anteil in %
	nicht erfüllt
	Anteil in %
	
	Anteil in %

	2001
	14.840
	3.179
	21,4%
	10.948
	73,8%
	713
	4,8%

	2004
	15.356
	3.519
	22,9%
	11.663
	76,0%
	174
	1,1%

	2007 *
	16.459
	3.744
	22,7%
	12.542
	76,2%
	173
	1,1%


* Zahlen aus der Vorschreibungsperiode 2007

	erwerbstätige begünstigte Behinderte
	1.10.1988
	1.10.1998
	1.12.2008

	bei einstellungspflichtigen DienstgeberInnen (DG)
	23.223
	40.079
	50.583

	bei nicht einstellungspflichtigen DienstgeberInnen (DG)
	4.693
	6.979
	9.711

	selbstständig erwerbstätig
	3.039
	2.863
	3.832

	Summe
	30.955
	49.921
	64.126


	Bundesländervergl. 08
	Bgld.
	Ktn.
	NÖ.
	OÖ.
	Sbg.
	Stmk.
	Tirol
	Vbg.
	Wien

	DV b. einstellpfl. DG
	50.583
	1.345
	4.093
	8.732
	12.270
	2.276
	9.548
	2.642
	1.458
	8.219

	DV b. nicht einstellpfl. DG
	9.711
	328
	969
	1.629
	1.808
	403
	1.518
	595
	455
	2.006

	selbst. erwerbst.
	3832
	117
	341
	702
	750
	157
	681
	263
	98
	723

	Summe
	64.126
	1.790
	5.403
	11.063
	14.828
	2.836
	11.747
	3.500
	2.011
	10.948


Schwerpunkt
Behinderung und Arbeitswelt

	nicht erwerbstätige begünstigte Behinderte
	1.10.1988
	1.10.1998
	1.12.2008

	mit Bezug von Arbeitslosengeld (ALG), Notstandshilfe (NH), Karenzgeld (KUG) oder Pensionsanwärter/innen(PENSV)
	2.537
	6.582
	6.242

	sonstige
	8.058
	18.596
	24.015

	Summe
	10.595
	25.178
	30.257


	Bundesländervergl. 08
	Bgld.
	Ktn.
	NÖ.
	OÖ.
	Sbg.
	Stmk.
	Tirol
	Vbg.
	Wien

	Bezug ALG, NH, KUG, PENSV.
	6.242
	176
	776
	1.111
	841
	277
	904
	289
	235
	1.633

	sonstige
	24.015
	544
	3.058
	3.089
	3.651
	816
	4.520
	1.623
	905
	5.809

	Summe
	30.257
	720
	3.834
	4.200
	4.492
	1.093
	5.424
	1.912
	1.140
	7.442


Kündigungsschutz

	Anträge auf Zustimmung bzw. nachträgliche
	
	
	

	Zustimmung zur Kündigung
	1998
	2003
	2008

	Zustimmung
	61
	69
	61

	Abweisung
	38
	43
	33

	Zurückziehung
	356
	434
	417

	Gesamt
	455
	546
	511


Schwerpunkt
Behinderung und Arbeitswelt

Wussten Sie, dass das Bundessozialamt im Jahr 2008 fast 57.700 Maßnahmen zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung mit einem Gesamtaufwand von mehr als 172 Mio. Euro gefördert hat?
Förderungen

Mit knapp 57.700 Einzelmaßnahmen (2007: 52.009) trug das Bundessozialamt im Jahr 2008 dazu bei, Menschen mit Behinderung den (Wieder-)Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen bzw. bestehende Arbeitsverhältnisse abzusichern und zu erhalten. Diese Vielzahl an personenbezogenen Individualförderungen und Maßnahmen in Form von Projekten wurde sowohl von DienstnehmerInnen mit Behinderung als auch DienstgeberInnen, die Menschen mit Behinderung beschäftigen, in Anspruch genommen.

Personenenbezogene Individualförderungen

Dazu zählten 2008 u.a.

· Lohnförderungen (16.135 Fälle)

· Mobilitätszuschüsse (8.653 Fälle)

· Arbeitsplatzförderungen (1.665 Fälle)

„Aktion 500“

Im November 2007 wurde die „Aktion 500“ ins Leben gerufen, mit der Unternehmen unterstützt werden, die Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung schaffen. Die Aktion wurde von Sozialminister Rudolf Hundstorfer bis Ende Juni 2009 verlängert.
Mit dieser Aktion werden Menschen gefördert (begünstigte und begünstigbare Behinderte), die einen Grad der Behinderung von zumindest 50 Prozent aufweisen bzw. Personen mit einem Grad der Behinderung von zumindest 30 Prozent, wenn ohne diese Hilfsmaßnahme ein Arbeitplatz nicht erlangt werden kann.

Voraussetzung ist die Begründung eines neuen Arbeitsverhältnisses, Lehrverhältnisses oder einer selbstständigen Erwerbstätigkeit im Förderzeitraum.

Die Förderung beträgt € 600,- monatlich für die Dauer von 6 Monaten ab Beschäftigungsbeginn bei der Einstellung eines arbeitslosen Menschen mit Behinderung oder ab der Begründung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit bzw. € 200,- monatlich für die Dauer des ersten Lehrjahres.
Interesse an der bundesweiten Aktion haben sowohl verschiedenste Betriebe als auch Gemeinden gezeigt.

Schwerpunkt
Behinderung und Arbeitswelt

Projektförderungen

Um die berufliche Integration von Menschen mit Behinderung voranzutreiben, förderte und betreute das Bundessozialamt auch 2008 wieder zahlreiche Projekte wie zum Beispiel:
· Arbeitsassistenzen (10.319 Fälle)

· Clearing (6.690 Fälle)

· Qualifizierungsprojekte (3.913 Fälle)

· Berufsausbildungsassistenzen (3.555 Fälle)

· Beschäftigungsprojekte (1.407 Fälle)

· Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz (282 Fälle)

Das Bundessozialamt förderte im Jahr 2008 auch 51 sogenannte Beratungs- und Sensibilisierungsprojekte. Dazu zählen Projekte, die Menschen mit Behinderung und deren Angehörige auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben begleiten und unterstützen, entweder durch umfassende professionelle Beratung sowie Maßnahmen zur Sensibilisierung wie z.B.:

· Projekte zur Verbreitung eines „normalisierten“ Bildes behinderter Menschen in der Öffentlichkeit, insbesondere in Arbeitgeberkreisen;

· Vernetzungsmaßnahmen zur Erhöhung der Bereitschaft von UnternehmerInnen, Menschen mit Behinderungen einzustellen;

· Projekte zur entsprechenden Schulung von BetriebsrätInnen, Behindertenvertrauenspersonen etc.

Qualitätssicherung für Beratungs- und Sensibilisierungsprojekte

Um die Planung, Implementierung, Steuerung und Evaluierung dieser Projekte besser zu strukturieren, wurde 2008 ein Entwicklungsprozess eingeleitet. Ergebnis dieses Prozesses ist der Katalog „Wirkungsorientierte Zielvereinbarung für Projektförderung“. Darin wurden erstmals für jede Zielgruppe vorgelagerte Wirkungsziele definiert und beschrieben, um eine zielgruppenadäquate Leistungserstellung sicherstellen zu können

Dabei hat sich unter anderem gezeigt, dass für eine erfolgreiche Integration von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt verschiedene Zielgruppen angesprochen werden müssen. Das sind neben den Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen etwa auch UnternehmerInnen sowie verschiedene MultiplikatorInnen wie LehrerInnen, ÄrztInnen oder BetriebsrätInnen.

Dieser Katalog dient den ProjektleiterInnen der Beratungs- und Sensibilisierungsprojekte als Arbeitsgrundlage und kann auf der Homepage des Bundessozialamtes abgerufen werden. 

Schwerpunkt
Behinderung und Arbeitswelt

Zielgruppen

Die Hauptzielgruppe bei den Förderungen des Bundessozialamtes stellten 2008 mit 24.808 Fällen (ca. 43 Prozent aller Förderfälle) Jugendliche mit Behinderung dar. Weitere Schwerpunkte wurden für ältere Menschen und Menschen mit besonderen Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt gesetzt. Der Frauenanteil bei den Förderfällen ist gegenüber dem Vorjahr von 40,56 auf 40,16 Prozent leicht zurückgegangen.

	Schwerpunkt
	Fälle
	Anteil - weiblich

	Jugendliche
	24.808
	37,95%

	Ältere
	13.985
	40%

	Bes. Schwierigkeiten
	18.550
	43,24%

	Gesamt
	57.343
	40,16%

	Sonstige Maßnahmen*
	356
	------


*ohne Teilnehmer- bzw. Altersbezug (z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierung )

Unternehmensservice

2008 erfolgte der Startschuss für das Unternehmensservice, einer neuen Dienstleistung des Bundessozialamts. Dabei werden in allen österreichischen Bundesländern Betriebe im Auftrag des Bundessozialamtes durch spezialisierte Unternehmensberatungseinrichtungen zum Thema Arbeit und Behinderung beraten.

Das Angebot des Unternehmensservice beinhaltet Informationsleistungen, insbesondere über rechtliche Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Unternehmen werden im Bedarfsfall aber auch bei der Suche nach geeigneten DienstnehmerInnen mit Behinderung unterstützt, ebenso wie bei einer eventuell notwendigen Arbeitsplatzadaptierung.

Im Jahr 2008 wurden österreichweit 3.845 Unternehmen durch das Unternehmensservice angesprochen (Phase 1).

Etwa ein Viertel der zumeist telefonisch kontaktierten Unternehmen zeigte Interesse am Thema, woraufhin vor Ort ein persönliches Informationsgespräch stattfand (Phase 2).

Bei rund zehn Prozent der knapp 4.000 angesprochenen Unternehmen gab es einen darüber hinaus gehenden spezifischen Beratungsbedarf, der im Rahmen eines oder mehrerer Folgetermine abgedeckt wurde (Phase 3).

2009 wird für die ExpertInnen des Unternehmensservice wiederum ein arbeitsreiches Jahr, gilt es doch bis Ende 2010 insgesamt 20.000 Unternehmen zu kontaktieren und bei entsprechendem Interesse zu beraten.

Schwerpunkt
Behinderung und Arbeitswelt

Zahlen

	Unternehmensservice
Bundesländervergl. 08
	Bgld.
	Ktn.
	NÖ.
	OÖ.
	Sbg.
	Stmk.
	Tirol
	Vbg.
	Wien

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KMU
	Großbetr.

	Phase 1
	3845
	72
	291
	607
	389
	366
	739
	343
	378
	615
	45

	Phase 2
	976
	33
	66
	69
	73
	79
	278
	137
	123
	99
	19

	Phase 3
	387
	19
	24
	19
	45
	31
	107
	29
	56
	48
	9


Finanzierung

Die Finanzierung der verschiedenen Förderungen erfolgt aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds (ATF), der Beschäftigungsoffensive der Bundesregierung (BHM) und des Europäischen Sozialfonds (ESF).

Ausgleichstaxfonds

2008 wurden für verschiedenste Förderungen 83,3 Millionen Euro (2007: 65 Millionen) aus dem Ausgleichstaxfonds ausbezahlt. Aus diesem Fonds werden Sach- und Geldleistungen gewährt, die der Schaffung und dem Erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätzen dienen. Ebenso wird mit den Mitteln die Schaffung einer den Lebensunterhalt sichernden selbstständigen Erwerbstätigkeit gefördert.

Der Personenkreis, der diese Leistungen in Anspruch nehmen kann, wird durch das Behinderteneinstellungsgesetz festgelegt.
Beschäftigungsoffensive der Bundesregierung

Das Bundessozialamt hat 2008 Maßnahmen der Beschäftigungsoffensive mit rund 78,9 Millionen Euro gefördert (2007: 77 Millionen). Die Beschäftigungsoffensive der Bundesregierung ist auf den ersten Arbeitsmarkt und sozialversicherungsrechtlich abgesicherte Arbeitsplätze ausgerichtet. Mit diesen Maßnahmen wird das Ziel verfolgt, gefährdete Arbeitsplätze zu sichern bzw. Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt (wieder-) einzugliedern.

In diese Maßnahmen werden jene Menschen mit Behinderung einbezogen, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie mit entsprechender Hilfestellung in den ersten Arbeitsmarkt – zumindest mittelfristig – (wieder-)eingegliedert werden können.

Unterstützt werden mit diesen Mitteln vor allem Jugendliche mit Behinderung (insbesondere mit Lernbehinderungen und/oder sozialen sowie emotionalen Beeinträchtigungen), ältere Menschen, Menschen mit psychischen Einschränkungen, geistigen Behinderungen oder Sinnesbehinderungen.

Europäischer Sozialfonds 
Das Bundessozialamt hat im Jahr 2008 10,2 Millionen Euro (2007: 10,8 Millionen) an ESF-Mittel für verschiedene Maßnahmen ausbezahlt. Arbeitsassistenz, Clearing, Integrative Berufsausbildung sowie Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz werden unter anderem teilweise durch den Europäischen Sozialfonds finanziert.

Schwerpunkt
Behinderung und Arbeitswelt

Mit einem Budget von rund 472 Millionen Euro wurden und werden in Österreich während der Förderperiode 2007 – 2013 soziale Projekte unter den Gesichtspunkten Innovation, transnationale und interregionale Zusammenarbeit, Gleichstellungspolitik, Nachhaltigkeit und Mainstreaming gefördert.

Die soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderung stellt dabei einen Förderschwerpunkt dar. 2009 stehen dem Bundessozialamt dafür rund 13 Millionen Euro aus dem Europäischen Sozialfonds zur Verfügung, um die Beschäftigungssituation von Menschen mit Behinderung zu verbessern. 

Der Europäische Sozialfonds ist einer der beiden Strukturfonds, mit dem die Europäische Union bestehende Unterschiede in den Mitgliedstaaten ausgleichen will, um so den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zu fördern. Mit diesem Fonds als wichtigstes beschäftigungspolitisches Finanzierungsinstrument werden Maßnahmen zur Steigerung von Vollbeschäftigung, Arbeitsplatzqualität und Arbeitsproduktivität sowie Maßnahmen zur Förderung der sozialen Eingliederung unterstützt.
Zahlen

	Förderfälle

E = Erlangung v. Arbeitsplätzen  S = Sicherung v. Arbeitsplätzen  H = Heranführung an den Arbeitsmarkt

	
	2006
	2007
	2008

	
	E, S, H
	sonstige*
	gesamt
	E, S, H
	sonstige*
	gesamt
	E, S, H
	sonstige*
	gesamt

	Bgld.
	1.218
	270
	1.488
	1.361
	267
	1.628
	1.629
	275
	1.904

	Ktn.
	3.474
	836
	4.310
	3.666
	843
	4.509
	4.013
	806
	4.819

	NÖ.
	6.515
	1.577
	8092
	6.847
	1.686
	8.533
	7652
	1.713
	9.365

	OÖ.
	7.001
	2.151
	9.152
	7.675
	2042
	9.717
	9.091
	1.957
	11.048

	Sbg.
	2.079
	558
	2.637
	2.107
	485
	2.592
	2.506
	490
	2.996

	Stmk.
	7.790
	1.589
	9.379
	8.399
	1.637
	10.036
	9.366
	1.595
	10.961

	Tirol
	2.929
	676
	3.605
	2.966
	846
	3.812
	3.397
	726
	4.123

	Vbg.
	2.081
	400
	2.481
	2.154
	411
	2.565
	2.411
	429
	2.840

	Wien
	6.017
	1.893
	7.910
	6.660
	1.957
	8.617
	7.678
	1.965
	9.643

	Summe
	39.104
	9.950
	49.054
	41.835
	10.174
	52.009
	47.743
	9.956
	57.699


* dabei handelt es sich um Maßnahmen wie z.B. PKW-Zuschüsse, Mobilitätszuschüsse, Gebärdensprachdolmetschkosten, Ausbildungsbeihilfen, Investive Maßnahmen

	Förderfälle E+S nach
	2006
	2007
	2008

	Personen u. Alter
	Fälle
	Personen
	Fälle
	Personen
	Fälle
	Personen

	unter 25 Jahre
	18.174
	11.921
	20.119
	13.236
	23.887
	15.072

	25-44 Jahre
	13.144
	10.120
	13.270
	10.203
	14.226
	10.685

	ab 45 Jahre
	7.786
	6.641
	8.446
	7.199
	9.630
	8.054

	Summe
	39.104
	28.682
	41.835
	30.638
	47.743
	33.811


Da für eine Person mehrere Maßnahmen gefördert werden können, ist die Anzahl der Förderfälle höher, als die Personenanzahl.

Schwerpunkt
Behinderung und Arbeitswelt

	Erfolge 2008

	Erlangte und gesicherte Arbeitsplätze
	Personen
	Erlangungen
	Sicherungen

	Burgenland
	679
	421
	305

	Kärnten
	1.823
	1.047
	886

	Niederösterr.
	3.261
	1.689
	1.702

	Oberösterr.
	4.082
	2.421
	1.814

	Salzburg
	1.114
	487
	650

	Steiermark
	3.779
	1.998
	1.896

	Tirol
	1.294
	595
	778

	Vorarlberg
	1.152
	518
	712

	Wien
	2.439
	1.303
	1.208

	Österreichweit
	19.443
	10.352
	9.926


Die Summe der Personen, Erlangungen und Sicherungen aller Landesstellen ist höher als die österreichweiten Zahlen, da eine Person von mehreren Landesstellen erfasst sein kann, österreichweit aber nur einmal zählt.

Da eine Person innerhalb eines Kalenderjahres sowohl einen Erfolg bei der Erlangung als auch bei der Sicherung haben kann, ist die Summe aus Erlangung und Sicherung höher als die Anzahl der Personen.

Die Differenz zu den Förderfällen ergibt sich aus der großen Anzahl laufender Fälle, die bei der Erfolgssauswertung noch nicht enthalten sind sowie durch Mehrfachförderungen und aufbauende Module bei Jugendlichen wie z.B. Clearing, Arbeitsassistenz, Berufsausbildungsassistenz und Qualifizierungsmaßnahmen.

	Finanzierung
	2006 in Mio EUR
	2007 in Mio EUR
	2008 in Mio EUR

	aus dem Ausgleichstaxfonds (ATF)
	54,7
	65,0
	83,3

	aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF)
	14,7
	10,8
	10,2

	aus der Beschäftigungsoffensive
	69,6
	77,0
	78,9

	Gesamt *) gerundet
	139,0
	152,8
	172,5
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	ATF
	BHM
	ESF
	Summe * gerundet

	Burgenland
	2.448.971
	2.252.440
	407.002
	5.108.414

	Kärnten
	8.683.240
	6.150.469
	951.124
	15.784.833

	Niederösterreich
	14.484.360
	12.582.456
	1.526.017
	28.592.832

	Oberösterreich
	14.864.659
	13.104.570
	1.941.818
	29.911.048

	Salzburg
	4.164.320
	4.460.162
	284.565
	8.909.046

	Steiermark
	14.350.906
	14.365.432
	1.641.753
	30.358.091

	Tirol
	6.945.324
	5.513.076
	800.181
	13.258.581

	Vorarlberg
	5.461.171
	4.172.543
	590.592
	10.224.306

	Wien
	11.943.051
	16.332.582
	2.081.417
	30.357.051

	Summe
	83.346.001
	78.933.730
	10.224.469
	172.504.201


Schwerpunkt
Behindertengleichstellung und Barrierefreiheit

Wussten Sie, dass der Mindestschadenersatz bei Belästigung eines Menschen mit Behinderung 720,- Euro beträgt und bis zu einem Jahr nach dem Ereignis geltend gemacht werden kann?
Behindertengleichstellung

Das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz ist seit 1.1.2006 in Kraft.

Ziel des Gesetzes ist:

· die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung zu beseitigen oder zu verhindern

· die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben und Arbeitsleben in der Gesellschaft

· die selbstbestimmte Lebensführung von Menschen mit Behinderung.

Was versteht man unter Diskriminierung?

Eine Diskriminierung liegt laut Gesetz dann vor, wenn Menschen mit Behinderung aufgrund ihrer Behinderung gegenüber anderen Personen benachteiligt werden. Diese Benachteiligung kann erfolgen durch:

· eine weniger günstige Behandlung

· Barrieren

· Anweisung zur Diskriminierung

· Belästigung wegen einer Behinderung.
Schlichtung – ein Instrument zur gütlichen Streitbeilegung

2008 fanden österreichweit in den Bundessozialämtern 183 Schlichtungsverfahren (2007: 130) und 100 Beratungen zum Thema Behindertengleichstellung statt. In 92 Fällen konnten sich die Streitparteien einigen, in 20 Fällen wurde der Antrag wieder zurückgezogen.

Fühlt sich ein Mensch mit Behinderung diskriminiert, kann der oder die Betroffene beim Bundessozialamt ein Schlichtungsgespräch beantragen. Damit wird die Möglichkeit geboten, auf neutralem Boden eine außergerichtliche Einigung mit jener Person herbeizuführen, die der Diskriminierung bezichtigt wird.

Wird keine Einigung erzielt, kann nach Ausstellung einer Bestätigung über den gescheiterten Schlichtungsversuch der Klagsweg beschritten werden.

Die wesentlichsten Gründe für Schlichtungsverfahren

Diskriminierung durch Barrieren

Im Berichtsjahr wurden vermehrt Schlichtungsanträge zur Beseitigung von Barrieren gestellt. Vor allem bauliche Barrieren an Gebäuden waren Inhalt von Schlichtungsbegehren. Aber auch die fehlende Barrierefreiheit in öffentlichen Verkehrsmitteln oder nicht barrierefreie Medien wie etwa das Internet waren 2008 Themen bei Schlichtungsverfahren.

Diskriminierung am Arbeitsplatz

Auch 2008 war bei der Beendigung von Dienstverhältnissen die Diskriminierung am Arbeitsplatz Inhalt zahlreicher Schlichtungsverfahren. Teilweise wurden diese Anträge vom Antragsteller aber wieder zurückgezogen. Gründe dafür waren entweder eine Einigungen im Vorfeld, aber auch die Angst um den Arbeitsplatz spielte eine Rolle.

Schwerpunkt
Behindertengleichstellung und Barrierefreiheit

Insgesamt konnte im Jahr 2008 in 56 Prozent der Schlichtungsfälle eine Einigung erzielt werden. Bei 33 Prozent war dies nicht möglich, in elf Prozent der Fälle wurden die Anträge zurückgezogen. Beim Bundessozialamt sind derzeit fünf Fälle registriert, bei denen ein Gerichtsverfahren anhängig ist oder war.

Gesetzliche Neuerungen

Mit 1. Mai 2008 wurden das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG) und das Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG) novelliert. Damit wurde das Behindertengleichstellungsrecht den Erfordernissen weiter angepasst.

Hier einige wesentliche Änderungen: 
· Sprachliche Klarstellung bei der Definition von Belästigung.

· Anhebung des Mindestschadenersatzes bei Belästigung von 400 auf 720 Euro.

· Anhebung des Mindestschadenersatzes bei diskriminierender Nichtbegründung eines Arbeitsverhältnisses von einem auf zwei Monatsentgelte.

· Klarstellung, dass der Diskriminierungsschutz bei Beendigung des Dienstverhältnisses auch bei Nichtverlängerung eines befristeten Dienstverhältnisses bzw. bei Beendigung in der Probezeit gilt; Wahlrecht zwischen Anfechtung und Schadensersatz bei diskriminierender Beendigung eines Dienstverhältnisses.

· Klare Definition der verschuldensunabhängigen Haftung in der Arbeitswelt.

· Verlängerung der Verjährungsfrist bei Schadensersatzansprüchen von sechs Monaten auf ein Jahr, wenn diese aus einer Belästigung herrührt.

· Anpassung der Kollisionsnorm betreffend Zuständigkeit im Fall einer Mehrfachdiskriminierung.

Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerke

Auch 2008 wurde von den MitarbeiterInnen des Bundessozialamtes der Informations- und Öffentlichkeitarbeit zur Behindertengleichstellung großer Stellenwert eingeräumt. Die seit Inkrafttreten des Behindertengleichstellungspaketes 2006 aufgebauten Netzwerke wurden erweitert, öffentliche Veranstaltungen zum Thema organisiert. In einigen Bundesländern etwa wurden Arbeitsgruppen zum Thema Barrierefreiheit gegründet.

Plattform Gleich & gleich

Ende 2008 wurde anlässlich der „e-inclusion“, einer EU-Konferenz zum Thema digitale Integration in Wien, auch die Plattform zur Behindertengleichstellung (www.gleichundgleich.gv.at) grundlegend überarbeitet und in neuem Design online gestellt. 

Schwerpunkt
Behindertengleichstellung und Barrierefreiheit

Zahlen

Schlichtungsverfahren 
	gesamt
	2006
	2007
	2008

	BGStG
	41
	55
	86

	BEinstG
	89
	75
	97

	Summe
	130
	130
	183


	Bundesländervergl. 08
	Bgld.
	Ktn.
	NÖ.
	OÖ.
	Sbg.
	Stmk.
	Tirol
	Vbg.
	Wien
	BSB

	BGStG
	86
	2
	5
	14
	8
	1
	37
	3
	0
	15
	1

	BEinstG
	97
	1
	4
	6
	8
	3
	17
	1
	2
	55
	0

	Summe
	183
	3
	9
	20
	16
	4
	54
	4
	2
	70
	1


	abgeschlossen
	BGStG
	BEinstG
	Gesamt

	mit Einigung
	56
	36
	92

	ohne Einigung
	15
	37
	52

	Antragszurückziehung
	9
	11
	20

	Summe
	80
	84
	164


Barrierefreiheit

Öffentliche Einrichtungen müssen barrierefrei zugänglich sein. Die Förderung sogenannter investiver Maßnahmen durch das Bundessozialamt soll einen Anreiz geben, bestehende Barrieren abzubauen. 2008 hat das Bundessozialamt 246 derartige Maßnahmen gefördert und dafür 4,5 Millionen Euro ausgegeben (2007: 336 Fälle bzw. 5,1 Millionen).

Zuschüsse werden etwa für den nachträglichen Einbau von Liften und Rampen, die behindertengerechte Umgestaltung von Arbeits- oder Ausbildungsplätzen sowie den Umbau von Sanitärräumen geleistet. Aber auch Leitsysteme für sehbehinderte bzw. blinde Menschen, die Schaffung von Behindertenparkplätzen oder die behindertengerechte Adaptierung von Fahrzeugen wird gefördert.

Die Höhe dieser Förderung beträgt im Allgemeinen 50 Prozent der behinderungsbedingten Kosten, jedoch maximal EUR 50.000,- pro Einrichtung. Für Unternehmen mit bis zu 50 MitarbeiterInnen können sogar zwei Drittel der Kosten übernommen werden, sofern die Kosten zwischen EUR 1.000,- und 5.000,- liegen.

Zahlen

	Investive Maßnahmen
	2006
	2007
	2008

	Anzahl der Fälle
	227
	336
	246

	Ausgaben in Mio. EUR
	3,5
	5,1
	4,5


Schwerpunkt
Pflege

Wussten Sie, dass das Bundessozialamt im Jahr 2008 fast 6.000 Zuwendungen an pflegende Angehörige mit einem Gesamtbetrag von 6,75 Millionen Euro geleistet hat?
Pflege und Betreuung

Die Pflegevorsorge ist eines der zentralen Themen unseres Sozialsystems und gewinnt ständig an Bedeutung. Mehr als 400.000 Menschen in Österreich benötigen ständige Pflege.

Pflegebedürftige sollen ihre Betreuung so weit wie möglich nach eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen bestimmen und organisieren können. Die Pflege zu Hause soll dabei genauso möglich sein wie die Pflege in einem Heim.

Das Pflegegeld (Bundespflegegeld oder Pflegegeld nach den entsprechenden landesgesetzlichen Bestimmungen) trägt dazu bei, pflegebedingte Mehraufwendungen abzudecken. Die ambulanten, teilstationären und stationären Dienste werden laufend ausgebaut.

Die sozialrechtliche Absicherung von pflegenden Angehörigen hat 2008 durch Maßnahmen und Begünstigungen bei der Pensions-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung eine sukzessive Verbesserung erfahren. Auch die Zuschüsse zur 24-Stunden-Betreuung bei der Pflege daheim durch selbständige und unselbständige Betreuungskräfte, die 2008 eingeführt wurden, tragen zur Entlastung der Angehörigen bei.

Pflegegeld

Das Bundessozialamt ist für jene PflegegeldbezieherInnen zuständig, die zwar Anspruch nach den Sozialentschädigungsgesetzen hatten, nicht aber bei den Pensions- oder Unfallversicherungsträgern.

Das Pflegegeld ist nach individuellem Pflegebedarf gestaffelt – unabhängig von Einkommen, Vermögen oder Ursache der Pflegebedürftigkeit – und wird pauschaliert in sieben Stufen geleistet.

Mit 1.1.2009 wurden alle Stufen des Pflegegeldes um 4 bis 6 Prozent angehoben. Zudem wurden für schwerst behinderte Kinder und Jugendliche Erschwerniszuschläge eingeführt. Erschweniszuschläge gelten auch für pflegebedürftige Menschen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben und schwere geistige oder psychische Behinderungen aufweisen, sofern entsprechende pflegeerschwerende Faktoren vorliegen. Insbesondere Demenzkranke sollen von diesen Zuschlägen profitieren.

Schwerpunkt
Pflege

Pflegende Angehörige

Das Bundessozialamt konnte die Unterstützung für pflegende Angehörige im Rahmen der Kurzzeitersatzpflege deutlich ausbauen. 2008 wurden 6,75 Millionen Euro ausbezahlt (2007: 4,90 Millionen). Rund 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen in Österreich werden zu Hause durch Angehörige gepflegt – teilweise mit Hilfe professioneller Dienste oder Betreuungskräfte.

Unterstützt werden Personen, die eine Angehörige oder einen Angehörigen mit Pflegegeldanspruch nach dem Bundespflegegeldgesetz seit mindestens einem Jahr pflegen und eine Zeit lang an der Pflege verhindert sind (z.B. wegen Urlaub, Krankheit, benötigter Auszeit etc.). Dieser Personenkreis hat Anspruch auf finanzielle Zuwendung durch das Bundessozialamt aus den Mitteln des Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderung.

Der Zuschuss ist nach Pflegegeldstufen gestaffelt, beträgt zwischen 300 bis 550 Euro wöchentlich und kann bis zu vier Wochen im Jahr in Anspruch genommen werden. Dieser Zuschuss stellt einen Kostenbeitrag für eine professionelle oder private Ersatzpflege dar. Einige Bundesländer bieten für BezieherInnen eines Landespflegegeldes analoge Zuwendungen für pflegende Angehörige an.

Der förderbare Personenkreis für die Kurzzeitpflegemaßnahme aus dem Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderung ist seit Jänner 2009 ausgeweitet auf:

· pflegende Angehörige von PflegegeldbezieherInnen ab der Stufe 3
(bisher ab Stufe 4),

· minderjährige Pflegebedürftige ab Stufe 1 und

· nachweislich an Demenz erkrankte Pflegebedürftige ab Stufe 1 (bisher Pilotprojekt des Sozialministeriums).

Zahlen

Zuwendungen zur Unterstützung pflegender Angehöriger
	Jahr
	Gesamtaufwand in Mio EUR

	2006
	2,94

	2007
	4,90

	2008
	6,75


24-Stunden-Betreuung
Die Möglichkeit der Pflege zu Hause durch legale, vorwiegend selbständige Betreuungskräfte aus den neuen EU-Ländern, wird in steigendem Ausmaß angenommen. 2008 wurden österreichweit über 4.000 Anträge wegen 24-Stunden-Betreuung gestellt. Das zur Unterstützung der 24-Stunden-Betreuung vom Sozialministerium entwickelte und zwischenzeitlich evaluierte Fördermodell hat maßgeblich zur Akzeptanz beigetragen.

Zuschüsse für die 24-Stunden-Betreuung aus dem Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderung können vom Bundessozialamt unter bestimmten Voraussetzungen gewährt werden, wenn die pflegebedürftige Person einen Anspruch auf Pflegegeld zumindest der Stufe 3 hat (Bundespfleggeldgesetz oder ein Landespflegegeldgesetz).

Schwerpunkt
Pflege

Die Betreuung muss nach dem Hausbetreuungsgesetz erfolgen, das monatliche Netto-Gesamteinkommen (ohne Pflegegeld, Sonderzahlungen etc.) der pflegebedürftigen Person darf grundsätzlich 2.500 Euro nicht übersteigen, wobei sich diese Grenze je unterhaltsberechtigtem Angehörigen erhöht. Seit November 2008 werden die Zuschüsse unabhängig vom Vermögen der bzw. des Pflegebedürftigen gewährt.

Ab 1.11.2008 wurden die Förderbeträge angehoben. Bei Beschäftigung einer unselbständigen Betreuungskraft beträgt die Zuwendung nunmehr monatlich bis zu 550 Euro (vorher 400 Euro), bei zwei angestellten Betreuungskräften monatlich bis zu 1.100 Euro (vorher 800 Euro). Liegt ein Betreuungsverhältnis mit selbständigen Personenbetreuern vor, beträgt der Zuschuss pro sozialversicherter Betreuungskraft nun monatlich 275 Euro (vorher 112,50 Euro), für zwei selbständige Personenbetreuer monatlich 550 Euro (vorher 225 Euro).

Qualitätssicherung der häuslichen Pflege

Die Qualitätssicherung der geförderten häuslichen Pflege erfolgt laufend und stichprobenartig durch qualifizierte Fachkräfte. Allfällige Mängel bei der häuslichen Pflege können damit aufgezeigt und behoben werden.

Seit 1.1.2009 ist für die Bewilligung einer Zuwendung außerdem Voraussetzung, dass die Betreuungskräfte über eine theoretische Ausbildung verfügen, die der Kenntnis von HeimhelfernInnen entspricht. In Einzelfällen kann der Betreuungsperson von einer oder einem diplomierten KrankenpflegerIn bzw. Ärztin oder Arzt bestimmte pflegerische oder ärztliche Tätigkeiten übertragen werden. 

Wird ein entsprechender Nachweis vom Zuschusswerber nicht vorgelegt, erfolgt die Zuwendung zunächst als Vorschussleistung. Nach Ablauf von sechs Monaten ab Betreuungsbeginn muss diplomiertes Pflegepersonal feststellen, ob die pflegebedürftige Person ordnungsgemäß betreut wird. Erst nach erfolgter positiver Qualitätskontrolle wird der vorläufig gewährte Vorschuss in eine Dauerleistung umgewandelt.

Beratung und Service in Pflegeangelegenheiten

Das Bundessozialamt und seine Landesstellen sind zunehmend auch Anlaufstelle bei Fragen und Problemen hinsichtlich Pflegegeld, mögliche Formen der Pflege zu Hause, Förderansuchen, Angebote und Begünstigungen für pflegende Angehörige und dergleichen.

Das Service der kostenlosen Telefonhotline wurde dabei im letzten Jahr zwar weniger genutzt, dafür mehren sich die direkten Anfragen an die Fachabteilungen.

Zahlen

24-Stunden-Betreuung

	Bundesländervergl. 08
	Bgld.
	Ktn.
	NÖ.
	OÖ.
	Sbg.
	Stmk.
	Tirol
	Vbg.
	Wien

	Anträge
	4.041
	640
	171
	143
	1.086
	164
	621
	289
	415
	512


Schwerpunkt
Renten und Entschädigungen

Wussten Sie, dass das Bundessozialamt noch immer über 35.000 Kriegsopfer und deren Hinterbliebene aus den beiden Weltkriegen versorgt?
Sozialentschädigungen

Eine wichtige Säule des österreichischen Sozialstaates ist die Sozialentschädigung, traditionell auch als „Versorgungswesen“ bezeichnet. Damit werden Schäden abgegolten, die Personen im Zusammenhang mit Maßnahmen des Staates, wie z.B. die allgemeine Wehrpflicht, erlitten haben. Aber auch in Belangen, in denen der Staat eine besondere Verantwortung wahrzunehmen hat, etwa bei Impfschäden durch vorgeschriebene oder empfohlene Impfungen, wird vom Bundessozialamt Sozialentschädigung geleistet.

Das Bundessozialamt ist im Rahmen der Sozialentschädigung für nachstehende Personengruppen zuständig:

· Kriegsopfer und deren Hinterbliebene

· Ehemalige Kriegsgefangene und Zivilinternierte

· Heeresbeschädigte und deren Hinterbliebene

· Verbrechensopfer und deren Hinterbliebene

· Impfgeschädigte

Zahlen

Kriegsopfer

Im Jahr 2008 betreuten das Bundessozialamt und seine Landesstellen 35.281 Kriegsopfer oder deren Hinterbliebene (2007: 38.772), und zahlten Leistungen in der Höhe von 266,92 Millionen Euro aus (2007: 276,26 Millionen). Als Kriegsopfer gelten österreichische StaatsbürgerInnen, die in der vormaligen österreichisch-ungarischen Monarchie, in der 1. Republik oder nach dem 13. März 1938 beim militärischen Dienst für die ehemalige deutsche Wehrmacht Gesundheitsschäden erlitten haben. 

Seit dem 1.1.2008 besteht ein Rentenanspruch bereits ab einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 20 Prozent (bisher 25 Prozent).

	Jahr
	Beschädigte
	Hinterbliebene
	Gesamt
	Gesamtaufwand in Mio EUR

	1.1.1988
	69.600
	70.612
	140.212
	469,265

	1.1.1998
	39.607
	43.107
	82.714
	446,417

	1.1.2009
	13.939
	21.342
	35.281
	266,918


	Bundesländervergleich 08
	Bgld.
	Ktn.
	NÖ.
	OÖ.
	Sbg.
	Stmk.
	Tirol
	Vbg.
	Wien *)

	Beschädigte
	13.939
	590
	974
	2.913
	2.314
	713
	2.396
	985
	482
	2.572

	Hinterbliebene
	21.342
	1.180
	1.505
	4.349
	3.637
	1.029
	3.658
	1.550
	607
	3.827

	Gesamt
	35.281
	1.770
	2.479
	7.262
	5.951
	1.742
	6.054
	2.535
	1089
	6.399


*) inkl. AuslandsrentenbezieherInnen

Schwerpunkt
Renten und Entschädigungen

Kriegsgefangene und Zivilinternierte

Das Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz sieht für österreichische StaatsbürgerInnen, die im Verlauf des Ersten oder Zweiten Weltkrieges in Kriegsgefangenschaft geraten sind bzw. zivilinterniert waren, je nach Dauer der Gefangenschaft gestaffelte Entschädigungsleistungen vor.

Personen, bei denen nicht vorrangig ein Sozialversicherungsträger zuständig ist, erhalten Entschädigungsleistungen vom Bundessozialamt. 2008 hatten 2.371 Personen beim Bundessozialamt einen Leistungsanspruch von insgesamt 537.738 Euro.

	Jahr
	Leistungsbezieher

Innen gesamt
	Aufwand in EUR gesamt
	davon

Bundessozialamt
	Aufwand

Bundessozialamt

	2006
	53.367
	12.461.520
	2.742
	625.788

	2007
	48.699
	11.285.945
	2.572
	579.820

	2008
	44.293
	10.356.283
	2.371
	537.738


Heeresbeschädigte

Leistungen nach dem Heeresversorgungsgesetz erhalten Präsenzdiener, Zeitsoldaten, UNO-Soldaten, Wehrpflichtige und Frauen im Ausbildungsdienst, die infolge ihres Dienstes oder bei einem Wegunfall eine Gesundheitsschädigung erlitten haben. Leistungsberechtigt sind auch Hinterbliebene der Opfer sowie Zivilpersonen, die ohne eigenes Verschulden verletzt wurden. 2008 hatten 1.821 Personen nach dem Heeresversorgungsgesetz Anspruch auf Leistungen in der Höhe von 10,2 Millionen Euro.

	Jahr
	Beschädigte
	Hinterbliebene
	Gesamt
	Aufwand in Mio. EUR

	1.1.1999
	1.596
	88
	1.684
	8,678 (f. 1998)

	1.1.2004
	1.652
	81
	1.733
	9,187 (f. 2003)

	1.1.2009
	1.748
	73
	1.821
	10,239 (f. 2008)


	Bundesländervergleich 08
	Bgld.
	Ktn.
	NÖ.
	OÖ.
	Sbg.
	Stmk.
	Tirol
	Vbg.
	Wien *)

	Beschädigte
	1748
	70
	152
	372
	314
	94
	274
	144
	65
	263

	Hinterbliebene
	73
	1
	8
	17
	9
	4
	17
	3
	4
	10

	Gesamt
	1821
	71
	160
	389
	323
	98
	291
	147
	69
	273


*) inkl. AuslandsrentenbezieherInnen

Verbrechensopfer

Das Bundessozialamt hat im Berichtsjahr 1.199 Verbrechensopferverfahren abgeschlossen (2007: 1.027 Verfahren), 567 Neuanträge bearbeitet (2007: 501 Neuanträge) und 2,87 Millionen Euro an Verbrechensopfer oder Hinterbliebene ausbezahlt (2007: 2,173 Millionen).

Schwerpunkt
Renten und Entschädigungen

Hilfeleistungen sind für österreichische StaatsbürgerInnen, EU- und EWR-BürgerInnen sowie Drittstaatsangehörige vorgesehen, die durch ein mit Vorsatz begangenes Verbrechen (Strafandrohung mehr als sechs Monate Haft) oder als unbeteiligte Dritte durch eine verbrecherische Handlung eine Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung erlitten haben, und dadurch in ihrer Erwerbsfähigkeit gemindert sind. Auch Hinterbliebene oder TrägerInnen der Bestattungskosten können Leistungen erhalten, wenn die Tat den Tod des Opfers zur Folge hatte. 

Ab dem 1.6.2009 sind erweiterte Hilfsmöglichkeiten für Verbrechensopfer vorgesehen. Verbrechensopfer, die eine schwere Körperverletzung erleiden, erhalten ein Pauschalschmerzensgeld in Höhe von 1.000 Euro. Bei schweren Dauerfolgen einen Betrag von 5.000 Euro. Die neuen Bestimmungen gelten für verbrechensbedingte Verletzungen, die nach dem 31.5.2009 zugefügt worden sind.

	Jahr
	abgeschlossene

Verfahren
	Neuanträge
	Ausgaben

in Mio EUR
	Einnahmen

in Mio EUR *

	2006
	859
	506
	1,950
	0,172

	2007
	1.027
	501
	2,173
	0,129

	2008
	1.199
	567
	2,866
	0,159


* Die Einnahmen entstehen durch Rückforderungen (Regresse) gegen die TäterInnen.

	Bundesländervergleich 08
	Ktn.
	OÖ.
	Sbg.
	Stmk.
	Tirol
	Vbg.
	Wien, NÖ., Bgld.

	abgeschlossene Verfahren
	1199
	85
	197
	111
	208
	106
	18
	474

	Neuanträge
	567
	39
	93
	77
	55
	61
	11
	231


Erledigte Anträge auf Kostenübernahme für psychotherapeutische Krankenbehandlung

	Jahr
	Erstanträge
	Weitergewährungen
	Gesamt

	2007
	254
	311
	565

	2008
	421
	313
	734


Impfgeschädigte

2008 wendete das Bundessozialamt 2,99 Millionen Euro (2007: 2,9 Millionen) für Impfgeschädigte auf. Entschädigungsanspruch haben Personen, die durch eine gesetzlich vorgeschriebene (z.B. bis 1980 die Pocken-Schutzimpfung) oder durch eine empfohlene Impfung eine Gesundheitsschädigung erlitten haben.

	Jahr
	Beschädigtenrenten
	Pflegezulagen
	Gesamtaufwand in Mio EUR

	2007
	82
	51
	2,899

	2008
	85
	53
	2,987


Schwerpunkt
Beratung und Service 
Wussten Sie, dass bereits mehr als 245.000 Menschen in Österreich einen vom Bundessozialamt ausgestellten Behindertenpass besitzen und über 40.000 Personen ihren Anspruch auf eine Gratisvignette geltend gemacht haben?

Beratungs- und Serviceangebote des BSB

Das Bundessozialamt hat neben der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung das Ziel, deren soziale und gesellschaftliche Integration auch abseits des Erwerbslebens zu fördern. Neben finanziellen Zuschüssen, etwa aus dem Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderung, gibt es spezielle Beratungsangebote und Serviceleistungen.

Die Erstanlaufstelle im Bundessozialamt und seinen Landesstellen ist der Offene Kundenempfang (OKE). Daneben werden etwa Familien von eigenen Familieninformationsstellen oder im Rahmen der „Beratung und Diagnostik für Kinder und Jugendliche“ beraten und betreut.

Zahlen

Behindertenpass und Autobahnvignette

2008 stellte das Bundessozialamt 24.828 neue Behindertenpässe aus und gab 40.338 Autobahnvignetten aus (2007: 23.336 Pässe bzw. 37.602 Vignetten). Personen, die in Österreich ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben und einen Grad der Behinderung von mindestens 50 Prozent aufweisen, haben Anrecht auf einen Behindertenpass. 

Dieser amtliche Lichtbildausweis kann neben persönlichen Daten wie dem Grad der Behinderung auch verschiedene Zusatzeintragungen beinhalten. Behindertenpass-InhaberInnen mit einer Zusatzeintragung wie etwa „Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel“ können für ihr KFZ auch eine Gratis-Autobahnvignette über das Bundessozialamt beziehen.

	Behindertenpass/Vignette
	2006
	2007
	2008

	Gesamtzahl
	205.350
	228.690
	245.717

	neu ausgestellte Pässe
	21.620
	23.336
	24.828

	ausgegebene Vignetten
	34.196
	37.602
	40.338


	Bundesländervergl. 08
	Bgld.
	Ktn.
	NÖ.
	OÖ.
	Sbg.
	Stmk.
	Tirol
	Vbg.
	Wien

	Gesamtzahl
	245.717
	5.966
	21.525
	37.825
	58.566
	10.486
	39.652
	13.755
	9.007
	48.935

	Neuanträge
	24.828
	785
	2.185
	4.343
	5.474
	1.144
	3.646
	1.630
	1.254
	4.367

	Vignetten
	40.338
	1.197
	3.705
	7.583
	9.243
	1.983
	6.513
	2.560
	1.929
	5.625


Schwerpunkt
Beratung und Service

Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderung

Zuwendungen aus diesem Fonds erhalten Menschen, die, durch ein mit ihrer Behinderung in Zusammenhang stehendes Ereignis, in eine soziale Notlage geraten sind. Dazu zählt etwa die behindertengerechte Adaptierung von Fahrzeugen oder die Anpassung von Wohnräumen an die Bedürfnisse eines Menschen mit Behinderung.

Diese Hilfe wird in erster Linie Menschen angeboten, die nicht (mehr) berufstätig sind, etwa Kinder oder PensionistenInnen.

	Unterstützungsfonds (UF)
	2006
	2007
	2008

	Ausgaben in Mio. EUR
	2,4
	3,1
	3,0


	Bundesländer-
vergleich 08
	Bgld.
	Ktn.
	NÖ.
	OÖ.
	Sbg.
	Stmk.
	Tirol
	Vbg.
	Wien

	Ausgaben in EUR
	96.400
	409.781
	833.210
	572.088
	184.967
	386.835
	198.537
	114.074
	181.163


Abgeltung der Normverbrauchsabgabe (NoVA)

Personen, denen die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel aufgrund ihrer Behinderung nicht zumutbar ist, wird die, beim Erwerb eines neuen KFZ anfallende, Normverbrauchsabgabe aus dem Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderung abgegolten.

	Abgeltung der NOVA
	2006
	2007
	2008

	Ausgaben in Mio. EUR
	4,5
	4,6
	4,7


	Bundesländer-
vergleich 08
	Bgld.
	Ktn.
	NÖ.
	OÖ.
	Sbg.
	Stmk.
	Tirol
	Vbg.
	Wien

	Ausgaben in EUR
	169.335
	361.271
	1.148.997
	1.098.669
	258.749
	660.664
	326.177
	183.076
	576.286


Offener Kundenempfang (OKE)

Der offene Kundenempfang ist eine mittlerweile bestens bewährte Serviceeinrichtung und Erstanlaufstelle in den größeren Landesstellen des Bundessozialamtes. Die gesamten Kundenkontakte sind 2008 gegenüber dem Jahr davor massiv von 74.665 auf 81.661 gestiegen.

	Jahr
	im OKE
	Weiterleitungen
	Kontakte gesamt
	
	TOP Themen 2008

	
	
	Intern
	extern
	
	1.
	Behindertenpass
	36.708

	2006
	55.036
	20.509
	2.035
	77.580
	2.
	Ärztlicher Dienst
	19.142

	2007
	55.002
	17.494
	2.169
	74.665
	3.
	Feststellungsverfahren
	15.516

	2008
	59.150
	20.179
	2.332
	81.661
	4.
	Begünstigungen/Ermäßigungen
	11.140


Schwerpunkt
Beratung und Service

Familieninfostelle (FIS)

Familieninfostellen des Bundessozialamtes sind in allen Landesstellen eingerichtet und dienen als zentrale Anlaufstelle für Familien mit bzw. Angehörige von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. 2008 fanden in diesen Einrichtungen 386 Beratungen statt.
	Jahr
	Beratungen gesamt
	Alter
	
	TOP Themen 2008

	
	
	0-6
	7-15
	16 u. älter
	1.
	Behinderung
	309

	2006
	833
	404
	208
	221
	2.
	Finanzielles
	257

	2007
	697
	281
	203
	213
	3.
	Sonstiges
	223

	2008
	386
	154
	124
	98
	4.
	Hilfsmittel
	102


Beratung und Diagnostik für Kinder und Jugendliche

Die MitarbeiterInnen von „Beratung und Diagnostik für Kinder und Jugendliche“ betreuten im Jahr 2008 österreichweit 4.550 Kinder und Jugendliche sowie deren Familien, davon 1.761 zum ersten Mal. Die Gruppe der Sechs- bis 15-Jährigen war dabei wie in den Vorjahren am stärksten vertreten, auch waren im abgelaufenen Jahr die männlichen Jugendlichen wieder deutlich in der Überzahl.

Die MitarbeiterInnen aus den Fachbereichen Sozialarbeit, Psychologie und Medizin führten 17.865 persönliche Beratungsgespräche (2007: 16.756 Beratungsgespräche), davon 698 im Rahmen von Hausbesuchen. 5.596 dieser Beratungsgespräche wurden in den einzelnen Regionen vom Bundessozialamt mit diversen KooperationspartnerInnen durchgeführt, wobei hier neben der Beratung auch die regionale Vernetzung im Vordergrund stand.

	Jahr
	Gesamtzahl d. Betreuten *)
	Alter
	davon Erst-kontakte
	Anzahl d. Berat-

ungsgespräche **)

	
	männl.
	weibl.
	Gesamt
	0-6
	6-15
	über 15
	
	

	2006
	2.368
	1.288
	3.656
	240
	3.061
	355
	1.887
	15.033

	2007
	2.737
	1.436
	4.173
	1.386
	2.389
	398
	1.891
	16.756

	2008
	3.008
	1.542
	4.550
	1.521
	2.542
	488
	1.761
	17.865


*)   Anzahl der Familien, die den Beratungsdienst in Anspruch genommen haben
**) Anzahl der Beratungen, Betreuungen und Hausbesuche
Schwerpunkt
Sachverständigendienste

Wussten Sie, dass für das Bundessozialamt medizinische Sachverständige verschiedenster Sparten arbeiten?
Sachverständigendienste

Grundlage für die erfolgreiche Arbeit des Bundessozialamtes sind die verschiedenen Sachverständigendienste. 2008 wurden 82.139 Sachverständigengutachten angefertigt, die Kosten dafür beliefen sich auf 6,4 Millionen Euro (2007: 6,1 Millionen)

Wie schon im Jahr davor dienten auch 2008 die meisten Gutachten der Feststellung des Grades der Behinderung im Rahmen des Behinderteneinstellungsgesetzes (BEinstG), für die Ausstellung eines Behindertenpasses nach dem Bundesbehindertengesetz (BBG) oder den Bezug der erhöhten Familienbeihilfe gemäß Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG). Aber auch bei der Gewährung von Renten- und Ersatzleistungen für Präsenzdiener und Verbrechensopfer war der ärztliche Dienst des Bundessozialamtes unverzichtbar.

Zusätzlich wurden auch zahlreiche berufskundliche, ergotherapeutische und logopädische Gutachten erstellt, etwa im Rahmen der Beratung und Diagnostik für Kinder und Jugendliche, der Hilfsmittelberatung oder bei Investitionen zum Abbau von Barrieren.

Zahlen
	Landesstelle
	Gutachten gesamt

	
	2008

	Burgenland
	3.657

	Kärnten
	6.231

	Niederösterreich
	14.718

	Oberösterreich
	17.007

	Salzburg
	3.172

	Steiermark
	11.270

	Tirol
	3.593

	Vorarlberg
	984

	Wien
	21.507

	Gesamt
	82.139


	Aufwand
in Mio EUR
	2007
	2008

	
	6,1
	6,4


Schwerpunkt
Sachverständigendienste

	Geschäftsfelder
	Gutachten

	
	2008

	Kriegsopferversorgungsgesetz (KOVG)
	1.163

	Heeresversorgungsgesetz (HVG)
	370

	Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG)
	20.847

	Verbrechensopfergesetz (VOG)
	214

	Impfschadengesetz (ISG)
	50

	Bundesbehindertengesetz (BBG)
	38.249

	Familienlastenausgleichgesetz (FLAG)
	20.415

	Bundespflegegeldgesetz (BPGG)
	639

	Sonstige
	192

	Gesamt
	82.139


Ausblick 2009

Mit dem Bundessozialamt sicher durch die Krise

Gerade in Zeiten einer weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise sind Sozialressorts und insbesondere natürlich auch Organisationen wie das Bundessozialamt besonders gefordert.

Auch wenn, entgegen allen Befürchtungen, Menschen mit Behinderung bis dato nicht überproportional von den steigenden Arbeitslosenzahlen betroffen sind, so richtet das Bundessozialamt 2009 sein Hauptaugenmerk auf die Sicherung und Erhaltung dieser Arbeitsplätze.

Dazu ist es erforderlich, die Kontakte zu Unternehmen, die Menschen mit Behinderung beschäftigen, weiter zu intensivieren und diese über die flächendeckenden Unterstützungsstrukturen zu informieren.

Natürlich werden auch weiterhin die Themen Gleichstellung und Barrierefreiheit - sowohl in der Arbeitswelt als auch im täglichen Leben - sowie der Pflegebereich zentrale Themen bleiben.

Bundessozialamt

Ihr Partner bei der Integration und Gleichstellung von Menschen mit Behinderung

GESCHÄFTSBERICHT�2008
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